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1.1 [bookmark: _TOC000352]Konfliktklärung und Mediation
Als Mediation (lat.=Vermitteln) bezeichnet man alle Verfahren der Konfliktlösung, in denen ein neutraler Dritter ohne eigene Entscheidungsgewalt zwischen den Konfliktparteien vermittelt und ausgleicht und diese so führt, dass sie eine einvernehmliche Lösung ihres Konfliktes finden können. Vertraulichkeit des Gespräches, Neutralität des Mediators und Freiwilligkeit der Beteiligten sind die Grundvoraussetzungen für die Mediation.
Dabei sind folgende Grundregeln zu beachten:
· Für den Konflikt und seine Lösung bleiben die Konfliktparteien selbst verantwortlich.
· Beide Parteien müssen den Mediator anerkennen und seine Verhandlungsleitung akzeptieren.
· Der Mediator hält sich aus „moralischen“ Wertungen von Schuld und Unschuld heraus. Er ist neutral.
· Der Mediator hat den Konfliktparteien dabei zu helfen, eine Lösung zu finden, die von beiden annehmbar und dauerhaft akzeptabel ist.
· Der Mediator hat bei einem Ungleichgewicht der Kräfte zwischen den Parteien ausgleichend zu wirken, sodass z. B. nicht eine Partei, nur weil sie nicht so gut argumentieren kann, den Kürzeren zieht.
· Der Mediator hat darauf zu achten, dass sich beide Parteien zur Umsetzung der Lösung verpflichten. Die Lösung soll schriftlich festgehalten werden.
[bookmark: _TOC000401][bookmark: _TOC002234][bookmark: _TOC002138][bookmark: _TOC002119][bookmark: _TOC002066][bookmark: _TOC002001][bookmark: _TOC001922][bookmark: _TOC001884][bookmark: _TOC001825][bookmark: _TOC001758][bookmark: _TOC001705][bookmark: _TOC001650][bookmark: _TOC001591][bookmark: _TOC001532][bookmark: _TOC001466][bookmark: _TOC001403][bookmark: _TOC001348][bookmark: _TOC001291][bookmark: _TOC001231][bookmark: _TOC001169][bookmark: _TOC001113][bookmark: _TOC001053][bookmark: _TOC000998][bookmark: _TOC000931][bookmark: _TOC000806][bookmark: _TOC000304][bookmark: _TOC000368][bookmark: _TOC000170]Da der Konflikt ja in der Regel auf einer höheren Eskalationsstufe angesiedelt ist, ist es oft notwendig, dass der Mediator zu Beginn aber auch im weiteren Verfahren Einzelgespräche mit den Beteiligten führt. Zudem ist meistens eine Regelung im Rahmen einer Sitzung gar nicht möglich, sodass mehrere Sitzungstermine anberaumt werden müssen.
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